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Beantragte Änderungen

Satzungsänderungsantrag I 

§10 – Bewerberaufstellung für die Wahlen zu Volksvertretungen 

Alt: (1) Für die Aufstellung der Bewerber für Wahlen zu 
Volksvertretungen gelten die Bestimmungen der Wahlgesetze und der 
Satzungen der Bundespartei und der zuständigen Gebietsverbände. 

(2) Landeslistenbewerber sollen ihren Wohnsitz im entsprechenden 
Bundesland haben, Kreisbewerber im entsprechenden Wahlkreis. 

Neu: (1) Für die Aufstellung der Bewerber für Wahlen zu 
Volksvertretungen gelten die Bestimmungen der Wahlgesetze und der 
Satzungen der Bundespartei und der zuständigen Gebietsverbände. 

(2) Landeslistenbewerber sollen ihren Wohnsitz im entsprechenden 
Bundesland haben, Kreisbewerber im entsprechenden Wahlkreis. Der 
Bewerber muss Mitglied in der Piratenpartei Deutschland sein. 

(3) Die Aufstellung von Bewerbern für Wahlen zu Volksvertretungen 
muss in geheimer Abstimmung erfolgen. 

(4) Die Bewerber werden von einer Mitgliederversammlung aller 
ordentlichen Mitglieder der Piratenpartei Deutschland gewählt, die in 
dem entsprechenden Wahlkreis wohnen. Eine Einladung zu dieser 
Versammlung hat mindestens zwei Wochen vor der Versammlung durch die 
zuständigen Vorstände zu erfolgen. In dieser Einladung muss explizit 
auf die Bewerberaufstellung hingewiesen werden. 

Begründung

Begründung: Die Bundessatzung verweist in Absatz (1) auf sich selbst, 
was nicht unbedingt verkehrt, aber hier weder vollständig noch klar 
formuliert ist. Zusätzliche Absätze sollen helfen Verfahrensfehler zu 
vermeiden und klare Verhältnisse schaffen. 

In Absatz (2) wird die Formulierung verschärft. Ein Bewerber muss 
Mitglied der Piratenpartei sein - etwas anderes ist nach §21 Abs. (1) 
Bundeswahlgesetz auch nicht zulässig. 

  " § 21 Aufstellung von Parteibewerbern
   (1) Als Bewerber einer Partei kann in einem Kreiswahlvorschlag nur benannt 
werden, wer
   nicht Mitglied einer anderen Partei ist und...."

Neu hinzu wären Absatz 3 und 4 welche soweit im Parteiengesetz und 
Bundeswahlgesetz geregelt sind, aber bei Nichtbeachtung zur 
Annulierung der Nominierung führen würden. Ich halte es daher für 
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Notwendig diese Dinge zumindest in der obersten Satzung einmal 
anzuführen. Absatz (3) nach §17 Parteiengesetz und §21 Abs. 3 
Bundeswahlgesetz Absatz (4) regelt Fristen, sowie die Form nach §21 
Abs. 1 Bundeswahlgesetz. 


